
Kontrolle am 28.02.201 9:

Hygiene allgemein - Räume, Geräte, Personal

Damentoilette:
1. lm Vorraum der Damentoilette befanden sich Eier

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel lX Nr. 2 sind Rohstoffe und alle
Zutaten, die in einem Lebensmittelunternehmen vorrätig gehalten werden, so zu lagern, dass
gesundheitsgefährdender Verderb verhindert wird und Schutz vor Kontamination
gewährleistet ist.

Produktion Wurstküche:
2. Die Decke war schwarz versport, auch im Zerlegeraum (in Auftrag).

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel ll Nr. 1 c) müssen Decken
(oder soweit Decken nicht vorhanden sind, die Dachinnenseiten) und Deckenstrukturen so
gebaut und verarbeitet sein, dass Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation,
unerwünschter Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein Mindestmaß
beschränkt werden,

3. Die Spülmaschine war zum Teil verkalkt (an den Seiten).

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel I Nr.1 müssen Betriebsstätten,
in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und stets in Stand gehalten sein.

Zerlegeraum:
4. Am Kochkessel hatte sich eine Abschlussleiste gelöst.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel I Nr.1 müssen Betriebsstätten,
in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sauber und stets in Stand gehalten sein.

5. Ein Schlauch war nicht lebensmittelecht.

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel lX Nr. 3 sind Lebensmittel auf
allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Vertriebs vor Kontaminationen zu
schützen, die sie für den menschlichen Verzehr ungeeignet oder gesundheitsschädlich
machen bzw. derart kontaminieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht zu erwarten
wäre.

6. An der Wand vor dem Räucherraum blätterte Farbe ab (in Auftrag).

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 Anhang ll Kapitel ll Nr. 1b) sind die Wandflächen
in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu
desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend Wasser undurchlässig, Wasser abstoßend und
abriebfest sein und aus nichttoxischem Material bestehen sowie bis zu einer den jeweiligen
Arbeitsvorgängen angemessenen Höhe glatte Flächen aufweisen, es sei denn, die
Lebensmittelunternehmer können gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass
andere venvendete Materialien geeignet sind.

Kühlraum groß:
7. Es gab zum Teil Bodenlagerung.
L Die Trennung von offener Ware und Verpackungen wurde nicht konsequent befolgt.

GemäßderVerordnung (EG) Nr.852/2004Anhang ll Kapitel lX Nr.2 sind Rohstoffe und alle
Zutaten, die in einem Lebensmittelunternehmen vorrätig gehalten werden, so zu lagern, dass


